
Unterricht 
 Der Unterricht findet nach Möglichkeit in den Schullokalen am Wohnort der 

Schülerin /des Schülers oder in dessen Nähe statt. 
 Es wird vor oder nach dem Kindergarten resp. der Schule oder am freien 

Nachmittag unterrichtet. 
 Der Unterricht findet in Gruppen von 8 bis max. 12 Kindern statt. 
 1 Lektion dauert 50 Minuten pro Woche 
 Der Kurs dauert 2 Jahre, mit der Möglichkeit der Abmeldung auf Semester-

Ende (Bedingungen siehe Abmeldung). 
 
Anmeldetermin: 30. Mai und in Ausnahmefällen 30. November 
Der Anmeldetermin für das 1. Semester des kommenden Schuljahres ist der  
30. Mai und ausnahmsweise für das 2. Semester des laufenden Schuljahres 
(Beginn Anfang Februar) der 30. November. 
Die Anmeldung erfolgt mittels beiliegendem Anmeldeformular, welches ausgefüllt 
und unterschrieben der Grundschulleitung zugestellt werden muss. 
 
Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars verpflichtet sich die oder der 
Unterzeichnende das Schulgeld für das ganze Semester zu bezahlen.  
 
Achtung: Bei Annullierung einer Neuanmeldung nach erfolgter Zuteilung wird eine 
Gebühr von Fr. 100.-- für Umtriebe verrechnet. 
 
Rechnungsstellung 
Die Rechnung wird im ersten Drittel des laufenden Semesters (Ende März und 
Ende Oktober) durch die Musikschule zugestellt. 
 
Abmeldetermin für Kündigung: 30. Mai und 30. November 
Die Kündigung des Vertrages für den Austritt aus dem Grundschul-Unterricht 
muss schriftlich erfolgen und ist nur auf Semesterende möglich. Das 
Abmeldeformular ist rechtzeitig bei der Lehrperson oder beim Sekretariat zu 
beziehen oder kann über www.musikschuledielsdorf.ch ausgedruckt werden.  
Die Abmeldung ist vor Ablauf des Kündigungstermins der Lehrperson 
abzugeben. 
 
Achtung: Wer sich nicht fristgerecht abmeldet, gilt für das nächste Semester als 
angemeldet und das Schulgeld wird für das ganze folgende Semester verrechnet. 
 
Nach Beendigung der Musikalischen Grundschule (Ende der 1. Klasse) ist keine 
Abmeldung nötig. 
 
Bei Wohnortwechsel während des Semesters muss die Lehrperson 1 Monat im 
Voraus schriftlich informiert werden. Das Schulgeld wird anschliessend dem 
Zeitpunkt des Umzugs angepasst. Bitte neue Adresse bekanntgeben. Danke ! 

Stundenausfälle 
Grundsätzlich gilt die erste Woche des 1. Semesters als Einteilungswoche. An  
schulfreien Tagen wie Sechseläuten, Gründonnerstag, Auffahrtsbrücke, 
Knabenschiessen, Bülimärt und Schulsilvester wird in der jeweiligen 
Schulgemeinde kein Grundschul-Unterricht erteilt. Für schulbedingte Ausfälle 
erfolgt keine Reduktion des Schulgeldes. 
Bei klassenbezogenen oder stundenweise schulfreien Tagen wie Schulsynode, 
Lehrerkapitel etc. wird der Grundschul-Unterricht erteilt.  
 
Eine Reduktion des Schulgeldes erfolgt nur 
 wenn eine Lektion infolge Absenz der Grundschul-Lehrperson nicht erteilt 

wird  
 bei Unfall oder Krankheit der Schülerin oder des Schülers, sofern ein 

Arztzeugnis vorliegt 
 
 
Tarife 
Die Schulgemeinden und der Kanton Zürich beteiligen sich mit 50% an den 
Kosten für den Musikunterricht. Der Instrumental-Unterricht wird für Kinder und 
Jugendliche bis zum Ende desjenigen Semesters, in dem das 20. Altersjahr 
erreicht wird, subventioniert. 
 
Die Musikschule Dielsdorf hat die Vereinbarung betreffend der Neuregelung der 
Zusammenarbeit der Musikschulen im Kanton Zürich unterzeichnet. 
 
Der Elternbeitrag für 1 Lektion pro Woche beträgt Fr. 200.-- pro Semester 
(Halbjahr). 
 
 Noten und Unterrichtsmaterial (z.B. Glockenspiel oder 6-Ton-Flöte) sind im 

Tarif nicht inbegriffen. 
 Eine Erhöhung des Schulgeldes infolge Teuerung bleibt vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschulleitung 
Frau Barbara Hottiger, Dielsdorferstrasse 5, 8155 Niederhasli 
Tel. 044 850 42 85, Fax 044 850 42 86  
Mail: b.hottiger@musikschuledielsdorf.ch 

http://www.musikschuledielsdorf.ch/
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Merkblatt  
für die 
Musikalische Grundschule 
 
 
 
 
 
 
 
Die Musikalische Grundschule wird für die Kinder  
des 2. Kindergartenjahres und der 1. Primarschul-Klasse angeboten. 
 
In den Gemeinden, in denen die Musikalische Grundschule 
in Kindergarten / Primarschule integriert ist, gelten die Bestimmungen 
der Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.11/bh gültig ab August 2011         Bitte aufbewahren 
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